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Vergleichsfassung zwischen dem bisherigen und dem aktuellen Stand der Pflege und Soziales Corona-VO 

M-V (ab 1. Mai 2021) 

 

Hinweis: Die Vergleichsfassung ist als Unterstützung durch das Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung erstellt wor-
den. Sie ist aber kein amtliches Dokument und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Fehler sind nicht ausgeschlossen. 
 
 

Bisherige Pflege und Soziales Corona-VO M-V 
 
Pflege und Soziales Corona-VO M-V vom 11. Dezember 2020 
(GVBl. M-V S. 1313), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 22. April 2021 (GVOBl. M-V S. 379) 
 

Ab 1. Mai 2021 geltende Pflege und Soziales Corona VO M-V 
 
Pflege und Soziales Corona-VO M-V vom 11. Dezember 2020 
(GVOBl. M-V S. 1313), zuletzt geändert durch die Neunte 
Pflege und Soziales Corona-VO M-V-Änderungsverordnung 
vom 30. April 2021 (GVOBl. M-V S. 519) 
(Änderungen in gelb hervorgehoben) 
 

  

§1 §1 

Anwendungsbereich Anwendungsbereich  

  

Diese Verordnung gilt für folgende Einrichtungen, Angebote, 
Dienste und Leistungen: 

Keine Änderungen. 

1. Vollstationäre Pflegeeinrichtungen im Sinne des § 72 Ab-
satz 1 SGB XI, 

 

2. teilstationäre Pflegeeinrichtungen im Sinne des § 72 Ab-
satz 1 SGB XI in Verbindung mit § 41 Absatz 1 SGB XI, 

 

3. von Anbietern verantwortete ambulante Wohngemein-
schaften, 

 

4. ambulante Pflegedienste im Sinne des § 72 Absatz 1 SGB 
XI, 
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5. aufgrund § 2 Unterstützungsangebotelandesverordnung 
M-V anerkannte Unterstützungsangebote im Alltag, 

 

6. besondere Wohnformen für Menschen mit Behinderun-
gen, 

 

7. Werkstätten für Menschen mit Behinderungen,  

8. Tagesgruppen an Werkstätten für Menschen mit Behinde-
rungen, 

 

9. sonstige Tagesgruppen für Menschen mit Behinderungen,  

10. Tagesstätten nach §§ 67 f. SGB XII,  

11. Heilpädagogische und Interdisziplinäre Frühförderung,  

12. Hilfsangebote durch familienentlastende Dienste, die da-
rauf gerichtet sind, die Angehörigen von Menschen mit Be-
hinderungen durch die Übernahme von Aufsichtstätigkei-
ten zu entlasten, 

 

13. ambulante Leistungen nach §§ 67 f. SGB XII,  

14. Berufsbildungs- und Berufsförderungswerke nach § 51 
SGB IX und 

 

15. stationäre und mobile Beratungsstellen der Sozialbera-
tung, der Gesundheitsberatung, der Migrationsberatung 
und der Beratung bei häuslicher und sexualisierter Gewalt. 

 

  

  

  

§ 2 § 2 

Hygiene- und Schutzkonzept Hygiene- und Schutzkonzept 

  

(1) Die in § 1 genannten Einrichtungen, Angebote, Dienste und 
Leistungen haben ein einrichtungs- beziehungsweise angebots-
spezifisches Hygiene- und Schutzkonzept zu erstellen und fort-
während anzupassen, das Maßnahmen zur Sicherstellung der 
notwendigen Kontaktreduzierung oder -vermeidung vorsieht und 

Keine Änderungen. 
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erforderliche Hygienestandards unter Berücksichtigung der je-
weils aktuell gültigen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts 
sowie der Handlungsempfehlungen des Sachverständigengremi-
ums Pflege und Soziales nach § 17 umsetzt. Dieses ist dem ört-
lich zuständigen Gesundheitsamt zur Kenntnis zu geben. 

  

(2) Das Hygiene- und Schutzkonzept der in § 1 Nummer 1, 2, 4, 
6 bis 10 und 14 genannten Einrichtungen, Angebote und Dienste 
ist um ein einrichtungs- beziehungsweise angebotsspezifisches 
Testkonzept zu ergänzen, das sie in die Lage versetzt, Testungen 
auf das Coronavirus SARS-CoV-2 in Umsetzung der Coronavi-
rus-Testverordnung in der jeweils aktuellen Fassung (PoC-Anti-
gen-Tests) gezielt durchzuführen. Das Testkonzept stellt sicher, 
dass Beschäftigte, Bewohnende, Nutzende, Besuchspersonen 
und Betretende getestet werden können, um unerkannte Infekti-
onen frühzeitig zu erkennen und die Verbreitung des Coronavirus 
SARS-CoV-2 zu vermeiden. Die Inhalte des durch das Sachver-
ständigengremium Pflege und Soziales nach § 17 in Umsetzung 
der Coronavirus-Testverordnung erarbeiteten Rahmentestkon-
zepts in der jeweils aktuellen Fassung sind zu berücksichtigen. 

Keine Änderungen. 

  

§ 3 § 3 

Besuchs- und Betretensregelungen für vollstationäre Pfle-
geeinrichtungen 

Besuchs- und Betretensregelungen für vollstationäre Pflege-
einrichtungen 

  

(1) Der Besuch und das Betreten von Einrichtungen nach § 1 
Nummer 1 ist auch für Personen, für die die Einrichtung nicht der 
Wohn- oder Arbeitsort ist, erlaubt, soweit in der Einrichtung kein 
aktives Coronavirus SARS-CoV-2-Infektionsgeschehen besteht 
und sich aus Absatz 4 sowie § 4 keine Einschränkungen ergeben. 

Keine Änderungen. 
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(2) Die Einrichtungsleitung hat Öffnungszeiten für Besuche in ei-
nem Umfang von mindestens vier Stunden am Tag, über die Wo-
che angemessen verteilt auf die Vormittags-, Nachmittags- und  
Abendstunden, einzurichten. Dabei sollen sowohl die Gebäude 
als auch die Freiflächen der Einrichtung genutzt werden. Jedem 
Bewohnenden ist die Möglichkeit, Besuch zu empfangen, zu er-
öffnen. 

Keine Änderungen. 

  

(3) Soweit die Einrichtungsleitung die in Absatz 2 benannten Be-
suchsmöglichkeiten nicht oder nicht in dem dort genannten Um-
fang ermöglichen kann, hat sie dies der zuständigen Heimauf-
sichtsbehörde umgehend unter Beifügung ihres Hygiene- und 
Schutzkonzeptes anzuzeigen. Mit der Anzeige ist darzulegen, 
was die Hinderungsgründe sind, inwieweit die Einrichtungsleitung 
Besuche zulassen kann und wie sie beabsichtigt, den berechtig-
ten Interessen der Bewohnenden nach Kontakten mit Angehöri-
gen und Dritten nachzukommen. 

Keine Änderungen. 

  

(4) Die Einrichtungsleitung kann von den Besuchs- und Betre-
tensregelungen der Absätze 1 und 2 in Abstimmung mit dem ört-
lich zuständigen Gesundheitsamt abweichen, wenn in der Ge-
meinde ein erhöhtes Infektionsgeschehen zu verzeichnen ist. Die 
Möglichkeit des Besuchs der Bewohnenden soll grundsätzlich nur 
bei einem aktiven Coronavirus SARS-CoV2-Infektionsgeschehen 
in der jeweiligen vollstationären Einrichtung vorübergehend voll-
umfänglich ausgeschlossen werden. 

Keine Änderungen. 
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§ 4 § 4 

Einschränkungen der Besuchs- und Betretensmöglichkei-
ten von vollstationären Pflegeeinrichtungen 

Einschränkungen der Besuchs- und Betretensmöglichkeiten 
von vollstationären Pflegeeinrichtungen 

  

(1) Ab einer Zahl von 35 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 je 
100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage im jeweili-
gen Landkreis beziehungsweise in der jeweiligen kreisfreien 
Stadt nach den auf der Internetseite des Landesamtes für Ge-
sundheit und Soziales (https://www.lagus.mv-regierung.de/Ge-
sundheit/InfektionsschutzPraevention/Daten-Corona-Pandemie) 
veröffentlichten Daten (7-Tage-Inzidenz) dürfen höchstens zwei 
Besuchspersonen je Bewohnendem, die nicht dauerhaft festzule-
gen sind, gleichzeitig die Einrichtung nach § 1 Nummer 1 betre-
ten. 

Keine Änderungen. 

  

2) Ab einer 7-Tage-Inzidenz von 50 darf höchstens eine Besu-
cherin oder ein Besucher je Bewohnendem, der oder die dauer-
haft für einen Zeitraum von mindestens 14 Tagen festzulegen ist, 
die Einrichtung nach § 1 Nummer 1 betreten. Der Besuch soll in 
einem hierfür vorgesehenen Besuchszimmer stattfinden, wobei 
nach jedem Besuch das Zimmer zu desinfizieren und stoßweise 
zu lüften ist. Ausnahmen von der Nutzung eines Besuchszimmers 
sind aus Gründen einer unzureichenden Mobilität des Bewohnen-
den oder soweit kein Besuchszimmer vorhanden ist oder nicht 
eingerichtet werden kann zulässig. Ein Einzelzimmer des Bewoh-
nenden steht einem Besuchszimmer gleich, soweit der Besuch 
durch Personal der Einrichtung auf dem kürzesten Weg zum je-
weiligen Einzelzimmer geleitet wird. 

Keine Änderungen. 

  

https://www.lagus.mv-regierung.de/Gesundheit/InfektionsschutzPraevention/Daten-Corona-Pandemie
https://www.lagus.mv-regierung.de/Gesundheit/InfektionsschutzPraevention/Daten-Corona-Pandemie


Stand: 1. Mai 2021 

6 

(3) Ab einer 7-Tage-Inzidenz von 100 beträgt die Anzahl der wö-
chentlichen Besuchstage für die gemäß Absatz 2 Satz 1 festge-
legte Besuchsperson nicht mehr als drei. § 3 Absatz 2 bleibt hier-
von unberührt. 

Keine Änderungen. 

  

(4) Ab einer 7-Tage-Inzidenz von 150 beträgt die Anzahl der wö-
chentlichen Besuchstage für die gemäß Absatz 2 Satz 1 festge-
legte Besuchsperson nicht mehr als einen. § 3 Absatz 2 bleibt 
hiervon unberührt. 

Keine Änderungen. 

  

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend, wenn die jeweils 
genannte 7-Tage-Inzidenz landesweit überschritten wird, auch 
wenn die 7-Tage-Inzidenz in den einzelnen Landkreisen oder 
kreisfreien Städten unterschritten werden.  

Keine Änderungen. 

  

(6) Der Isolation der Bewohnenden ist entgegenzuwirken. Des-
halb sollen die Einrichtungsleitungen, soweit ein Besuch nach 
den Absätzen 1 bis 5 nicht möglich ist, Besuche, in deren Rah-
men eine Infektionsmöglichkeit ausgeschlossen ist (beispiels-
weise Besuche am geschlossenen Fenster), für eine feste Be-
suchsperson zulassen. 

Keine Änderungen. 

(7) Die Einschränkungen nach den Absätzen 1 bis 5 bleiben in 
Kraft, bis die dort genannte 7-Tage-Inzidenz für mindestens sie-
ben Tage dauerhaft unterschritten worden ist. 

Keine Änderungen. 

(8) Die Einschränkungen nach den Absätzen 1 bis 5 und § 3 Ab-
satz 2 umfassen grundsätzlich nicht das Betreten zu anderen 
Zwecken als dem Besuch. Insbesondere umfassen die Ein-
schränkungen nicht 

(8) Die Einschränkungen nach den Absätzen 1 bis 5 und § 3 Absatz 
2 umfassen grundsätzlich nicht das Betreten zu anderen Zwecken 
als dem Besuch. Insbesondere umfassen die Einschränkungen 
nicht 

1. das Betreten durch das Personal des Einrichtungsträgers,  

2. das Betreten zum Zwecke der Aufrechterhaltung des Be-
triebes (zum Beispiel Warenlieferungen, notwendige Re-
paraturen, Reinigung), 
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3. das Betreten zum Zwecke der Gefahrenabwehr oder der 
Rechtspflege, 

 

4. Situationen, in denen ein Besuch der pflegebedürftigen 
Person aufgrund gesundheitlicher Umstände keinen Auf-
schub duldet (zum Beispiel Sterbebegleitung), 

 

5. die Begleitung und den Besuch Minderjähriger,  

6. medizinische, therapeutische oder seelsorgerische Maß-
nahmen, 

 

7. Hygienemaßnahmen (zum Beispiel medizinische Fuß-
pflege; ab dem 1. März 2021 auch Friseurdienstleistun-
gen) und 

7. Hygienemaßnahmen (zum Beispiel medizinische Fußpflege; 
ab dem 1. März 2021 auch Friseurdienstleistungen Friseur-
dienstleistungen und medizinisch, therapeutisch oder pflege-
risch notwendige Fußpflegebehandlungen) und 

8. Personen, die Versorgungs- und Betreuungstätigkeiten in 
der stationären Einrichtung übernommen haben (zum Bei-
spiel Hilfe bei der Nahrungsaufnahme der Pflegebedürfti-
gen). 

 

  

§ 5 § 5 

Testungen in vollstationären Pflegeeinrichtungen Testungen in vollstationären Pflegeeinrichtungen 

  

(1) Das Testkonzept nach § 2 Absatz 2 trifft für Einrichtungen 
nach § 1 Nummer 1 insbesondere Festlegungen zu den für das 
Betreten in Betracht kommenden Personengruppen, vor allem 
Bewohnende, Personal, Besuchspersonen und Betretende im 
Sinne des § 4 Absatz 8, sowie zu den Intervallen und den Anläs-
sen der Testungen. 

Keine Änderungen. 

  

(2) Testungen des Personals, der Besuchspersonen und der Be-
tretenden sind zu priorisieren. Testungen der Bewohnenden sol-
len insbesondere zur Vermeidung eines potentiellen Viruseintra-
ges aufgrund eines Aufenthaltes außerhalb der Einrichtung nach 

Keine Änderungen. 



Stand: 1. Mai 2021 

8 

§ 1 Nummer 1 genutzt werden. Die Beschaffung des Testmateri-
als erfolgt durch die Einrichtung nach Maßgabe der Coronavirus-
Testverordnung. Die Einrichtung hat den Beitritt zum Rahmen-
testkonzept M-V zu prüfen. 

  

(3) Das Personal muss bei einer 7-Tage-Inzidenz von unter 35 
mindestens zweimal und ab einer 7-Tage-Inzidenz von 35 min-
destens dreimal wöchentlich getestet werden. Ein Antigen-Test 
zur Eigenanwendung durch Laien und das hiermit im Zusammen-
hang stehende Testergebnis genügt den Anforderungen nach 
Satz 1 nicht. § 4 Absatz 5 gilt entsprechend. 

Keine Änderungen. 

  

(4) Personal und Bewohnende mit COVID-19 vereinbaren Symp-
tomen sind unverzüglich vom übrigen Personal und den übrigen 
Bewohnenden abzusondern und mittels PCR-Testung auf eine 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu überprüfen. Eine 
Absonderung des Personals unter Verzicht auf eine mögliche 
PCR-Testung ist zu vermeiden.  

Keine Änderungen. 

  

(5) Jede besuchende und aufsuchende Person darf die Einrich-
tung nur betreten, wenn das Ergebnis eines vor Ort durchzufüh-
renden PoC-Antigen-Tests auf das Coronavirus SARS-CoV-2 ne-
gativ ist oder der Nachweis eines nicht älter als 24 Stunden ne-
gativen Ergebnisses eines PoC-Antigen-Tests beziehungsweise 
der Nachweis des negativen Testergebnisses eines nicht länger 
als 72 Stunden zurückliegenden PCR-Tests beigebracht wird. 
Hiervon sind Betretende im Sinne des § 4 Absatz 8 Nummer 2 bis 
8 umfasst. Ein Antigen-Test zur Eigenanwendung durch Laien 
und das hiermit im Zusammenhang stehende Testergebnis ge-
nügt den Anforderungen nach Satz 1 nicht. Soweit ein Betreten 
ausnahmsweise zur Vermeidung einer unvertretbaren Zeitverzö-
gerung wegen eines unaufschiebbaren Grundes ohne Testung 

Keine Änderung 
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erfolgt, muss dies durch die Einrichtung zwingend unter Angabe 
der maßgeblichen Begründung im Rahmen der Tagesanwesen-
heitsliste nach § 6 Absatz 4 dokumentiert werden. Das Betreten 
zum Zwecke der Gefahrenabwehr setzt keine Testung voraus. 

  

(6) Die Einrichtungsleitung ist verpflichtet, der Universitätsmedi-
zin Greifswald im Rahmen des Projekts „Zentrale Erfassung von 
COVID-19 Antigen-Schnelltests (ZEPOCTS)“ wöchentlich die 
Gesamtzahl der vorgenommenen Testungen, die Anzahl der vor-
genommenen Testungen je Testgruppen (zum Beispiel Personal, 
Besuchspersonen, Betretende, Bewohnende) und die Gesamt-
zahl der positiven sowie negativen Testungen unter Ausweisung 
der genutzten Testung (PoC-Antigen-Test oder PCR-Test) zu 
melden. Das Weitere ist der Internetseite https://www.zepocts.de 
zu entnehmen. 

Keine Änderungen 

  

§ 6 § 6 

Weitere Schutzmaßnahmen für vollstationäre Pflegeeinrich-
tungen 

Weitere Schutzmaßnahmen für vollstationäre Pflegeeinrich-
tungen 

  

(1) Jede Person, die die Einrichtung nach § 1 Nummer 1 betritt, 
ist vor dem ersten Betreten durch das Personal der Einrichtung in 
den notwendigen Schutz- und Hygienemaßnahmen zu unterwei-
sen. 

Keine Änderungen. 

  

(2) Jede Person, die die Einrichtung betritt, hat zu bestätigen, 
dass bei ihr keine mit COVID-19 vereinbaren Symptome vorlie-
gen und sie keine Kontaktperson oder ansteckungsverdächtig für 
Coronavirus SARS-CoV-2 ist. 

(2) Jede Person, die die Einrichtung betritt, hat zu bestätigen, dass 
bei ihr keine mit COVID-19 vereinbaren Symptome wie beispiels-
weise Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und Ge-
schmacksverlust vorliegen und sie keine Kontaktperson oder an-
steckungsverdächtig für Coronavirus SARS-CoV-2 ist. Die Erklä-
rung nach Satz 1 kann auch in elektronischer Form, zum Beispiel 
mittels einer speziellen Anwendungssoftware (App), wie der 

https://www.zepocts.demedizin.uni-greifswald.de/de/ueber-die-umg/aktuelles/zentrale-erfassung-von-covid-19-antigen-schnelltests-zepocts/
https://www.zepocts.demedizin.uni-greifswald.de/de/ueber-die-umg/aktuelles/zentrale-erfassung-von-covid-19-antigen-schnelltests-zepocts/
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LUCA-App, erfolgen, wenn sichergestellt ist, dass die Daten 
datenschutzkonform erfasst und hinreichend präzise dokumentiert 
werden. 

  

(3) Für die Bewohnenden sowie das Personal ist täglich eine 
Symptomkontrolle durchzuführen und das Ergebnis zu dokumen-
tieren (Symptomtagebuch). Bei neu aufgetretenen, mit COVID-19 
vereinbaren Symptomen erfolgt vor allem zur Vermeidung einer 
Unterversorgung der Bewohnenden der Einrichtung nach § 1 
Nummer 1 infolge einer Quarantäne des Personals und der Wei-
terverbreitung des Virus in der Einrichtung unverzüglich eine Te-
stung auf das Coronavirus SARS-CoV-2. 

(3) Für die Bewohnenden sowie das Personal ist täglich eine 
Symptomkontrolle durchzuführen und das Ergebnis zu dokumen-
tieren (Symptomtagebuch). Bei neu aufgetretenen, mit COVID-19 
vereinbaren Symptomen erfolgt vor allem zur Vermeidung einer 
Unterversorgung der Bewohnenden der Einrichtung nach § 1 Num-
mer 1 infolge einer Quarantäne des Personals und der Weiterver-
breitung des Virus in der Einrichtung unverzüglich eine Testung auf 
das Coronavirus SARS-CoV-2, vorzugsweise mit einem PCR-Test. 

  

(4) Zur Nachvollziehung von möglichen Infektionsketten und mit 
Ausnahme der Pflegebedürftigen und des Personals der Einrich-
tung werden alle besuchenden und aufsuchenden Personen für 
jeden Fall des Betretens der Einrichtung nach § 1 Nummer 1 in 
einer Tagesanwesenheitsliste erfasst, die die folgenden Angaben 
enthalten muss: Vor- und Familienname, vollständige Anschrift 
sowie Telefonnummer der Person sowie die maßgebliche Be-
gründung für den Fall des Betretens der Einrichtung ohne vorhe-
rige Testung im Sinne des § 5 Absatz 5. Die jeweiligen Tageslis-
ten sind für die Dauer von vier Wochen aufzubewahren und dem 
zuständigen Gesundheitsamt auf Verlangen vollständig heraus-
zugeben. Die zu erhebenden personenbezogenen Daten dürfen 
zu keinem anderen Zweck, insbesondere nicht zu Werbezwe-
cken, weiterverarbeitet werden. Die Informationspflicht nach Arti-
kel 13 der Datenschutzgrundverordnung kann durch einen Aus-
hang erfüllt werden. Die Anwesenheitsliste ist so zu führen und 
zu verwahren, dass die personenbezogenen Daten für Dritte, ins-
besondere andere Besucher, nicht zugänglich sind. Wenn sie 

Keine Änderungen. 



Stand: 1. Mai 2021 

11 

nicht von der Gesundheitsbehörde angefordert wird, ist die An-
wesenheitsliste unverzüglich nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist 
zu vernichten. Die verpflichtende Dokumentation zur 
Kontaktnachverfolgung nach Satz 1 kann auch in elektronischer 
Form, zum Beispiel mittels einer speziellen Anwendungssoftware 
(App), wie der LUCA-App, erfolgen, wenn sichergestellt ist, dass 
die Daten datenschutzkonform erfasst, die Erreichbarkeit der 
Kontaktpersonen hinreichend präzise dokumentiert, und die 
Daten im Falle des Infektionsgeschehens unmittelbar dem 
zuständigen Gesundheitsamt in einer für dieses geeigneten Art 
und Weise zur Verfügung gestellt werden. 
 

  

(5) Die Einrichtungsleitung wirkt darauf hin, dass Keine Änderungen. 

1. die ihnen anvertrauten Pflegebedürftigen vorhandene 
Freiflächen des Grundstücks der Einrichtung unter Einhal-
tung der Hygienebestimmungen nutzen können, soweit die 
Nutzung nicht aus anderen Gründen ausgeschlossen ist, 

 

2. die Privatsphäre der Pflegebedürftigen und ihrer Besuchs-
personen im Rahmen des Besuchs geschützt wird, 

 

3. die Besuchs- und Betretensregelungen nicht mit freiheits-
entziehenden Maßnahmen verbunden sind und ein Verlas-
sen der Einrichtung, beispielsweise für Spaziergänge al-
lein oder mit anderen, möglich ist, soweit es nicht aus an-
deren Gründen ausgeschlossen ist und 

 

4. Handkontakte und Alltagshilfen, wie das Stützen, zwi-
schen den Pflegebedürftigen und ihren Besuchspersonen 
nicht ausgeschlossen werden. 

 

  

(6) Die Einrichtungsleitung stellt eine strikte Einhaltung der Hygi-
eneregeln insbesondere auch im Rahmen der Arbeitspausen in 
der Einrichtung sicher.  

Keine Änderungen. 
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(7) Soweit eine Isolationsmaßnahme nach Rückkehr der Pflege-
bedürftigen in die Einrichtung zur Minimierung eines potentiellen 
Viruseintrages insbesondere aufgrund einer erhöhten 7-Tage-In-
zidenz im Sinne des § 4 beziehungsweise zur Vermeidung der 
Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 unerlässlich ist, soll 
die Dauer der Isolationsmaßnahme möglichst gering sein und in 
der Regel 14 Tage nicht überschreiten. Die Pflegebedürftigen 
sollen in diesen Fällen nach Rückkehr in die Einrichtung inner-
halb von fünf Tagen das erste Mal getestet (PoC-Antigen-Test) 
werden. Die Dauer der Isolation ist bei zweifach negativer Tes-
tung (PoC-Antigen-Tests) soweit möglich zu verkürzen. Von ei-
ner Isolationsmaßnahme für die Pflegebedürftigen bei deren 
Rückkehr in die Einrichtung soll unter folgenden Voraussetzun-
gen abgesehen werden: 

Keine Änderungen. 

1. das lokale Infektionsgeschehen ist gering beziehungsweise 
gar nicht vorhanden,  

 

2. sie kommen nicht aus einem Gebiet, in dem die 7-Tage-Inzi-
denz im Sinne des § 4 Absatz 3 überschritten sind,  

 

3. die Hygieneregeln werden eingehalten   

4. die Pflegebedürftigen sowie deren Kontaktpersonen bestäti-
gen, dass Symptomfreiheit besteht,  

 

5. sie versichern, dass die Kontakte in der Zeit der Abwesenheit 
so gering wie möglich gehalten wurden,  

 

6. sie diese Kontakte für sich vermerkt haben (freiwillige Selbst-
isolation) und  

 

7. das Absehen von einer Isolationsmaßnahme ist nicht aus an-
deren Gründen ausgeschlossen. 

 

  

(8) Gruppenaktivitäten innerhalb der Gebäude der Einrichtung mit 
Angehörigen oder sonstigen Dritten sind ausgeschlossen. Ein-
richtungsinterne Gruppenaktivitäten innerhalb der Wohnbereiche 

Keine Änderungen. 
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sind bei regelmäßigem Lüften der Räume in Kleingruppen mög-
lich. Sie sind auf die gleichen Bewohnenden beschränkt. 

  

(9) Soweit die Einrichtung von einem Infektionsgeschehen auf-
grund des Coronavirus-SARS-CoV-2 betroffen ist, hat sie nach 
Möglichkeit und unter Berücksichtigung prioritärer Infektions-
schutzmaßnahmen die für eine Analyse des Infektionsgesche-
hens notwendigen Daten zum Infektionsgeschehen zu erheben. 
Der Erhebungsbogen wird sowohl online- als auch papierbasiert 
zur Verfügung gestellt. Die Erhebung kann durch strukturierte In-
terviews ergänzt werden. 

Keine Änderungen. 

  

§ 7 § 7 

Von Anbietern verantwortete ambulant betreute Wohnge-
meinschaften 

Von Anbietern verantwortete ambulant betreute Wohnge-
meinschaften 

  

In Einrichtungen nach § 1 Nummer 3 sollen nach Möglichkeit sol-
che Maßnahmen durchgeführt werden, die einen mit den §§ 2 bis 
6 vergleichbaren Schutz der Pflegebedürftigen gewährleisten 
können. Dabei sollen die Regelungen des § 18 entsprechend Be-
rücksichtigung finden. 

Keine Änderungen. 

  

§ 8 § 8 

Ambulante Pflegedienste Ambulante Pflegedienste 

  

Für Einrichtungen nach § 1 Nummer 4 gilt in Bezug auf das Per-
sonal § 5 Absatz 1 bis 4 und 6 entsprechend. Im Übrigen gelten 
§ 6 Absatz 2 sowie Absatz 3, 6 und 9 entsprechend. 

Keine Änderungen. 

  

§ 9 § 9 

Besuchs- und Betretensregelungen für teilstationäre Pfle-
geeinrichtungen 

Besuchs- und Betretensregelungen für teilstationäre Pflege-
einrichtungen 
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(1) Für Einrichtungen nach § 1 Nummer 2 gelten § 3 Absatz 1 und 
4, § 5 sowie § 6 Absatz 1 bis 6 sowie 8 und 9 entsprechend. 

Keine Änderungen. 

  

(2) Die Einrichtungsleitung stellt sicher, dass Nutzerinnen und 
Nutzer vor der ersten Inanspruchnahme der jeweiligen Leistun-
gen der Einrichtung nach § 1 Nummer 2 über das Coronavirus 
SARS-CoV-2 und die mit der Inanspruchnahme verbundene Er-
höhung der Infektionsgefahr belehrt werden.  

Keine Änderungen. 

  

§ 10 § 10 

Leistungen aufgrund § 2 Unterstützungsangebotelandes-
verordnung M-V anerkannter Unterstützungsangebote 

Leistungen aufgrund § 2 Unterstützungsangebotelandesver-
ordnung M-V anerkannter Unterstützungsangebote 

  

Für Angebote nach § 1 Nummer 5 gilt § 6 Absatz 1 bis 6 sowie 8 
und 9 entsprechend. Eine Leistungserbringung von Leistungen 
nach § 1 Nummer 5 ist bei COVID-19 vereinbarer Symptomatik 
bei einem der Beteiligten untersagt. 

Keine Änderungen. 

  

§ 11 § 11 

Besuchs- und Betretensregelungen für besondere Wohnfor-
men für Menschen mit Behinderungen 

Besuchs- und Betretensregelungen für besondere Wohnfor-
men für Menschen mit Behinderungen 

  

(1) Für Angebote nach § 1 Nummer 6 gelten die Regelungen ge-
mäß §§ 3, 4 und 6 Absatz 1 bis 6, 8 und 9 entsprechend. Hin-
sichtlich der Testungen gilt § 5 Absatz 1, 2 und 4 bis 6 entspre-
chend. Es wird dringend empfohlen, den Anspruch auf Testung 
gemäß der Coronavirus-Testverordnung mindestens dreimal wö-
chentlich für das Personal zu gewährleisten. 

Keine Änderungen. 
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(2) Gruppenaktivitäten innerhalb der Gebäude der besonderen 
Wohnform mit Angehörigen oder sonstigen Dritten sind ausge-
schlossen. Einrichtungsinterne Gruppenaktivitäten sind bei regel-
mäßigem Lüften der Räume möglich. Sie sind auf die gleichen 
Nutzerinnen und Nutzer beschränkt. 

Keine Änderungen. 

  

(3) Isolationsmaßnahmen nach Rückkehr der Nutzenden in die 
besondere Wohnform kommen nur in Betracht, wenn der begrün-
dete Verdacht eines erhöhten Risikos des Viruseintrages besteht. 

Keine Änderungen. 

 

§ 12 § 12 

Besuchs- und Betretensregelungen für Angebote für Men-
schen mit Behinderungen 

Besuchs- und Betretensregelungen für Angebote für Men-
schen mit Behinderungen 

  

(1) Für Angebote nach § 1 Nummer 7 bis 9 gelten § 3 Absatz 1 
und 4 sowie § 6 Absatz 1 bis 6, 8 und 9 entsprechend. Hinsichtlich 
der Testungen gilt § 5 Absatz 1, 2, 4 und 6 entsprechend. Es wird 
dringend empfohlen, den Anspruch auf Testung gemäß der 
Coronavirus-Testverordnung mindestens dreimal wöchentlich für 
das Personal zu gewährleisten. 

Keine Änderungen. 

  

(2) Die Angebotsleitung stellt sicher, dass Nutzerinnen und Nut-
zer der Angebote in Gruppen soweit möglich mit gleichbleibender 
Besetzung die Institution betreten und in Anspruch nehmen. § 9 
Absatz 2 gilt entsprechend. 

Keine Änderungen. 

  

§ 13 § 13 

Besuchs-, Betretens- und Leistungsregelungen für weitere 
soziale Angebote in den Rechtskreisen des SGB IX und des 

SGB XII 

Besuchs-, Betretens- und Leistungsregelungen für weitere 
soziale Angebote in den Rechtskreisen des SGB IX und des 

SGB XII 

  



Stand: 1. Mai 2021 

16 

(1) Für den Besuch und das Betreten von Angeboten nach § 1 
Nummer 10 gilt § 12 entsprechend. 

Keine Änderungen. 

  

(2) Leistungen nach § 1 Nummer 11 bis 13 sind unter Anwesen-
heit der zu fördernden oder zu betreuenden Personen in dersel-
ben Räumlichkeit erlaubt, soweit bei dem Angebot kein aktives 
Coronavirus SARS-CoV-2 Infektionsgeschehen besteht und die 
Nutzerinnen und Nutzer sowie gegebenenfalls Begleitpersonen 
gegenüber dem Personal mit Beginn der Förderung oder Betreu-
ung bestätigen, dass bei ihnen keine mit COVID-19 vereinbaren 
Symptome vorliegen und sie keine Kontaktpersonen oder anste-
ckungsverdächtig für Coronavirus SARS-CoV-2 sind. 

Keine Änderungen. 

  

§ 14 § 14 

Besuchs- und Betretensregelungen für Einrichtungen der 
beruflichen Rehabilitation nach § 51 SGB IX 

Besuchs- und Betretensregelungen für Einrichtungen der be-
ruflichen Rehabilitation nach § 51 SGB IX 

  

(1) Der Besuch und das Betreten der Einrichtungen und Außen-
stellen des Berufsförderungswerks sind nur zu Zwecken der 
Durchführung von Abschluss- und Zwischenprüfungen von Aus-, 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, der Durchführung prü-
fungs- und maßnahmevorbereitender Betreuungsangebote, der 
Durchführung von in der Abschlussphase befindlichen berufsvor-
bereitenden Maßnahmen sowie der Durchführung von Konsulta-
tionen zur Vermeidung eines nach psychologischer und medizini-
scher Einschätzung unmittelbar zu befürchtenden Abbruches ei-
ner Maßnahme erlaubt. Maßnahmen im Bereich Qualifizierung, 
Training und Integration können im Rahmen einer alternierenden 
Präsenz- sowie Distanzbetreuung (Wechselbetrieb) bis zu einer 
landesweiten 7-Tage-Inzidenz von 100 durchgeführt werden. Der 
Besuch und das Betreten setzen voraus, dass in der Einrichtung 

Keine Änderungen. 
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kein aktives Coronavirus SARS-CoV-2 Infektionsgeschehen be-
steht, das Personal und die Rehabilitanden zweimal in der Woche 
mittels eines anerkannten Tests auf eine Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV2 getestet werden, Betretende keine ty-
pischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und Ge-
schmacksverlust  aufweisen und Nutzerinnen und Nutzer der Ein-
richtung vor der ersten Inanspruchnahme der Leistungen über 
das Coronavirus SARS-CoV-2 und die mit der Inanspruchnahme 
verbundene Erhöhung der Infektionsgefahr belehrt und in den 
notwendigen Schutz- und Hygienemaßnahmen unterwiesen wer-
den. § 5 Absatz 6 gilt entsprechend. 

  

(2) Der Besuch und das Betreten des Berufsbildungswerks ist zu 
Zwecken der Durchführung von Abschluss- und Zwischenprüfun-
gen von Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, der Durch-
führung prüfungs- und maßnahmevorbereitender Betreuungsan-
gebote, der Durchführung von in der Abschlussphase befindli-
chen berufsvorbereitenden Maßnahmen sowie der Durchführung 
von Konsultationen zur Vermeidung eines nach psychologischer 
und medizinischer Einschätzung unmittelbar zu befürchtenden 
Abbruches einer Maßnahme erlaubt. Dies setzt voraus, dass in 
der Einrichtung kein aktives Coronavirus SARS-CoV-2 Infektions-
geschehen besteht, das Personal und die Rehabilitanden zwei-
mal in der Woche mittels eines anerkannten Tests auf eine Infek-
tion mit dem Coronavirus SARS-CoV2 getestet werden, Betre-
tende keine typischen Symptome einer Infektion mit dem Corona-
virus SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- 
und Geschmacksverlust aufweisen und Nutzerinnen und Nutzer 
der Einrichtung vor der ersten Inanspruchnahme der Leistungen 
über das Coronavirus SARS-CoV-2 und die mit der Inanspruch-
nahme verbundene Erhöhung der Infektionsgefahr belehrt und in 

Keine Änderungen. 
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den notwendigen Schutz- und Hygienemaßnahmen unterwiesen 
werden. Soweit Teilnehmende oder Auszubildende berufliche 
Schulen besuchen, finden die Regelungen für berufliche Schulen 
nach der jeweils geltenden Schul-Corona-Verordnung entspre-
chend Anwendung. § 5 Absatz 6 gilt entsprechend. 

  

(3) Von der Zulassung sind der Internatsbetrieb und der kontakt-
freie Rehabilitationssport im Außenbereich umfasst. 

Keine Änderungen. 

  

§ 15 § 15 

Sozialberatung und Gesundheitsberatung Sozialberatung und Gesundheitsberatung 

  

(1) Beratungen in stationären und mobilen Beratungsstellen der 
Sozialberatung, der Gesundheitsberatung, der Migrationsbera-
tung und der Beratung bei häuslicher und sexualisierter Gewalt 
unter Anwesenheit der beratenden und beratungssuchenden 
Personen in derselben Räumlichkeit sind unter der Vorausset-
zung zulässig, dass 

Keine Änderungen. 

1. Maßnahmen zur Einhaltung der gestiegenen Hygienean-
forderungen und wirksame Schutzmaßnahmen für alle An-
wesenden nach Absatz 2 ergriffen werden, 

 

2. die beratungssuchenden Personen auf die Möglichkeiten 
des telefonischen, schriftlichen oder elektronischen Kon-
takts hingewiesen werden und 

 

3. direkte Beratungen ausschließlich nach vorheriger telefo-
nischer, schriftlicher oder elektronischer Terminvereinba-
rung durchgeführt werden. 

 

  

(2) Maßnahmen nach Absatz 1 Nummer 1 sind insbesondere Keine Änderungen. 



Stand: 1. Mai 2021 

19 

1. die durchgängige Sicherstellung des erforderlichen Min-
destabstandes von 1,5 Metern zwischen den beratungssu-
chenden Personen, ausgenommen zwischen Angehöri-
gen eines Hausstandes, 

 

2.  das Vorhandensein eines Sitzplatzes für jede der bera-
tungssuchenden Personen und 

 

3. regelmäßiges Lüften der Räumlichkeiten.  

  

§ 16 § 16 

Medizinischer Mund-Nase-Schutz und Mund-Nase- 
Bedeckung 

Medizinischer Mund-Nase-Schutz und Mund-Nase- 
Bedeckung 

  

(1) Für Besuchspersonen, Betretende und Personal der Einrich-
tungen und Angebote nach § 1 Nummer 1 bis 6 besteht die 
Pflicht, Mund und Nase vollständig und für die gesamte Dauer 
ihres Aufenthalts durch einen medizinischen Mund-Nase-Schutz 
oder eine partikelfiltrierende Halbmaske (FFP2- oder FFP3-
Maske) zu bedecken. Bei körpernahen Tätigkeiten haben das 
Personal der in Satz 1 genannten Einrichtungen und Angebote, 
Besuchspersonen sowie jeder Betretende im Sinne des § 4 Ab-
satz 8 Nummer 2 bis 8 mindestens eine FFP2-Maske zu tragen. 
Für Bewohnende der Einrichtungen und Angebote nach § 1 Num-
mer 1 und 6 gilt Satz 1 ausschließlich dann entsprechend, wenn 
sie sich innerhalb der öffentlichen Räume und Verkehrsflächen 
der Einrichtung oder des Angebots aufhalten. Für Nutzende der 
Einrichtungen nach § 1 Nummer 2 gilt Satz 1 entsprechend. 

Keine Änderungen. 

  

(2) Für Besuchspersonen, Betretende, Personal und Durchfüh-
rende der Angebote nach § 1 Nummer 7 bis 10 und 12 bis 15 
besteht die Pflicht, Mund und Nase vollständig und für die ge-
samte Dauer ihres Aufenthalts durch einen medizinischen Mund-
Nase-Schutz oder eine FFP2- beziehungsweise FFP3-Maske zu 

Keine Änderungen. 
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bedecken. Für Nutzende gilt diese Verpflichtung nur soweit das 
Tragen ihnen möglich ist. Dies gilt nicht für Aufenthalte auf den 
Freiflächen der Einrichtungen nach § 1 Nummer 14. 

  

(3) Besuchspersonen, die aufgrund einer medizinischen oder 
psychischen Beeinträchtigung oder wegen einer Behinderung 
keinen medizinischen Mund-Nase-Schutz oder eine FFP2- bezie-
hungsweise FFP3-Maske tragen und dies durch eine amtsärztli-
che Bescheinigung nachweisen können, sind im Einzelfall von 
den Verpflichtungen nach Absatz 1 und 2 ausgenommen. 

Keine Änderungen. 

  

(4) Soweit das Tragen der in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Schutzausrüstung nicht für die gesamte Dauer sichergestellt wer-
den kann oder muss, sind geeignete Maßnahmen zur Risikover-
meidung zu treffen. Mögliche Maßnahmen sind insbesondere die 
Vergrößerung des Mindestabstandes zwischen zwei Personen, 
die Verkleinerung von Gruppen oder Kohorten sowie intensivier-
tes Lüften. 

Keine Änderungen. 

  

(5) Das Tragen der in den Absätzen 1 und 2 genannten Schutz-
ausrüstung erfolgt unter Berücksichtigung des Arbeitsschutzes. 
Soweit der Arbeitsschutz das Absetzen der Schutzausrüstung 
notwendig macht, gilt Absatz 4 entsprechend. Beschäftigte der 
Einrichtung, des Angebots oder des Dienstes können den medi-
zinischen Mund-Nase-Schutz abnehmen, wenn sie sich allein in 
regelmäßig gelüfteten Räumlichkeiten befinden, zu denen nur 
das Personal Zutritt hat und die Hygienevorschriften eingehalten 
werden. Pausen können unter Einhaltung der Schutz- und Hygi-
enevorschriften gemeinsam mit anderen Beschäftigten wahrge-
nommen werden, soweit der medizinische Mund-Nase-Schutz für 

Keine Änderungen. 
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die gesamte Dauer der Pause mit Ausnahme von Mahlzeiten ge-
tragen sowie die Räumlichkeit intensiv gelüftet und ein Abstand 
von mindestens 1,50 Meter zueinander eingehalten wird. 

  

§ 17 § 17 

Sachverständigengremium Pflege und Soziales Sachverständigengremium Pflege und Soziales 

  

Unter Leitung des Ministeriums für Soziales, Integration und 
Gleichstellung entwickelt ein sachverständiges Gremium Hand-
lungsempfehlungen zum weiteren Umgang mit der Corona-Pan-
demie für die in § 1 genannten Einrichtungen, Angebote, Dienste 
und Leistungen sowie ein Rahmentestkonzept in Umsetzung der 
Coronavirus-Testverordnung. Das Sachverständigengremium 
Pflege und Soziales setzt sich zusammen aus Vertreterinnen und 
Vertretern des Landesamts für Gesundheit und Soziales, des Öf-
fentlichen Gesundheitsdienstes, der Heimaufsichten, der Kran-
kenhaushygieneforschung, der Pflegewissenschaft, der Ver-
bände der Leistungserbringer, des Medizinischen Dienstes der 
Krankenversicherung und des Integrationsförderrates. Die Hand-
lungsempfehlungen und das Rahmentestkonzept werden durch 
das Sachverständigengremium Pflege und Soziales auf Grund-
lage eines regelmäßigen Austausches fortgeschrieben und durch 
Erlasse des Ministeriums für Soziales, Integration und Gleichstel-
lung bekannt gegeben. 

Keine Änderungen. 

  

  

§ 18 § 18 

Erweiterte Möglichkeiten aufgrund von Impfungen Erweiterte Möglichkeiten aufgrund von Impfungen 

  

(1) Die landesweite Impfkampagne in Einrichtungen nach § 1 
Nummer 1 ist abgeschlossen. Soweit in der einzelnen Einrichtung 

(1) Die landesweite Impfkampagne in Einrichtungen nach § 1 Num-
mer 1 ist abgeschlossen. Soweit in der einzelnen Einrichtung nach 
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nach § 1 Nummer 1 kein aktives Coronavirus SARS-CoV-2-Infek-
tionsgeschehen besteht und die Möglichkeit zur Wahrnehmung 
der nach den Empfehlungen des Robert Koch-Institutes für den 
vollständigen Impfschutz erforderlichen letzten Impfung gegen 
das Coronavirus SARS-CoV-2 vor Ort in der Einrichtung mehr als 
14 Tage zurückliegt, gilt für diese Einrichtung, dass 
 

§ 1 Nummer 1 kein aktives Coronavirus SARS-CoV-2-Infektions-
geschehen besteht und die Möglichkeit zur Inanspruchnahme der 
letzten notwendigen Impfdosis eines in der Europäischen Union 
zugelassenen Impfstoffes Wahrnehmung der nach den Empfeh-
lungen des Robert Koch-Institutes für den vollständigen Impfschutz 
erforderlichen letzten Impfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-
2 vor Ort in der Einrichtung mehr als 14 Tage zurückliegt, gilt für 
diese Einrichtung, dass 

1. abweichend von § 4 und unabhängig vom tatsächlichen Inzi-
denzwert im jeweiligen Landkreis beziehungsweise in der je-
weiligen kreisfreien Stadt oder vom landesweiten Inzidenz-
wert für Besuche die Bestimmungen nach § 3 unter Beach-
tung der allgemeinen Regelungen der Corona-LVO Anwen-
dung finden und 

 

2. abweichend von § 6 Absatz 8 Satz 2 die einrichtungsinternen 
Gruppenaktivitäten einschließlich der Mahlzeiten nicht auf 
den Wohnbereich und auf Kleingruppen beschränkt sind. 

 

 

  

(2) Soweit in einer Einrichtung nach § 1 Nummer 1 kein aktives 
Coronavirus SARS-CoV-2-Infektionsgeschehen besteht und die 
nach den Empfehlungen des Robert Koch-Institutes für den voll-
ständigen Impfschutz erforderliche letzte Impfung des einzelnen 
Bewohnenden gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 vor mehr als 
14 Tage erfolgt ist beziehungsweise er nachweislich innerhalb 
der letzten sechs Monate von einer COVID-19-Erkrankung gene-
sen ist, entfällt abweichend von § 6 Absatz 7 für diese Person 
außer im Fall ihrer Erkrankung mit dem Coronavirus SARS-CoV-
2 die Notwendigkeit von Isolationsmaßnahmen. 

(2) Soweit in einer Einrichtung nach § 1 Nummer 1 kein aktives 
Coronavirus SARS-CoV-2-Infektionsgeschehen besteht und bei 
einer Person, die frei von typischen Symptomen einer Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen o-
der Geruchs- und Geschmacksverlust ist, seit der Gabe der letzten 
notwendigen Impfdosis mit einem in der Europäischen Union zu-
gelassenen Impfstoff mehr als 14 Tage vergangen sind (vollständig 
geimpfte Person), gilt  

 1. abweichend von § 5 Absatz 3 und unabhängig vom tatsächli-
chen Inzidenzwert im jeweiligen Landkreis beziehungsweise in 
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der jeweiligen kreisfreien Stadt oder vom landesweiten Inzi-
denzwert, dass das Testerfordernis unter Berücksichtigung von 
§ 6 Absatz 3 für das vollständig geimpfte Personal auf einmal 
wöchentlich reduziert wird,  

 2. abweichend von § 5 Absatz 5 und unabhängig vom tatsächli-
chen Inzidenzwert im jeweiligen Landkreis beziehungsweise in 
der jeweiligen kreisfreien Stadt oder vom landesweiten Inzi-
denzwert, dass vollständig geimpfte besuchende und aufsu-
chende Personen vom Testerfordernis befreit sind,  

 3. abweichend von § 6 Absatz 7, dass Isolationsmaßnahmen für 
vollständig geimpfte Bewohnende mit Ausnahme von Fällen ei-
ner tatsächlichen Erkrankung mit dem Coronavirus SARS-CoV-
2 entfallen und 

 4. dass bei der Inanspruchnahme von körpernahen Dienstleistun-
gen innerhalb der Einrichtung vollständig geimpfte Bewoh-
nende vom Testerfordernis befreit sind. 

 Zur Nachweisführung einer vollständigen Impfung ist die Impfbe-
scheinigung nach § 22 Absatz 1 und 2 Infektionsschutzgesetz ge-
meinsam mit einem amtlichen Ausweispapier im Original vorzule-
gen.  

  

(3) Für Einrichtungen und Angebote nach § 1 Nummer 2, 4, 5 
sowie 7 bis 10 gilt Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 Nummer 2 entspre-
chend. Für Angebote nach § 1 Nummer 6 gelten Absatz 1 und 2 
entsprechend.  

(3) Für Einrichtungen und Angebote nach § 1 Nummer 2, 4, 5 sowie 
7 bis 10 gilt gelten Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 Nummer 2 sowie 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, 2 und 4 und Satz 2 entsprechend. Für 
Angebote nach § 1 Nummer 6 gelten Absatz 1 und 2 entsprechend. 
Für Einrichtungen nach § 1 Nummer 14 gilt Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 1 insoweit entsprechend, dass sich auch das Testerfordernis 
der Rehabilitanden auf einmal wöchentlich reduziert. 

  

(4) Im Übrigen bleiben die Regelungen dieser Verordnung unbe-
rührt. Sie sind Gegenstand Sie sind Gegenstand einer fortlaufen-
den Prüfung möglicher Erleichterungen aufgrund von Impfungen. 

(4) Im Übrigen bleiben die Regelungen dieser Verordnung unbe-
rührt. Sie sind Gegenstand einer fortlaufenden Prüfung möglicher 
Erleichterungen aufgrund von Impfungen. Die in den jeweiligen 
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Hygiene- und Schutzkonzepten vorgesehenen Maßnahmen sind 
weiter konsequent umzusetzen. 

  

§ 19 § 19 

Ordnungswidrigkeiten Ordnungswidrigkeiten 

  

Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 Infek-
tionsschutzgesetz handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen 
die Pflicht  

Keine Änderungen. 

1. aus § 2 Absatz 1,  

2. aus § 2 Absatz 2,  

3. aus § 5 Absatz 6,  

4. nach § 6 Absatz 4, § 9 Absatz 1 in Verbindung mit § 6 Ab-
satz 4, § 11 Absatz 1 in Verbindung mit § 6 Absatz 4, § 12 
Absatz 1 in Verbindung mit § 6 Absatz 4, § 13 Absatz 1 in 
Verbindung mit § 12 Absatz 1 und § 6 Absatz 4 oder 

 

5. nach § 16 Absatz 1 Satz 1 oder § 16 Absatz 2 verstößt.  

  

§ 20 § 20 

Inkrafttreten und Außerkrafttreten Inkrafttreten und Außerkrafttreten 

  

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Pflege und Soziales Corona VO vom 9. Mai 
2020 (GVOBl. M-V 2020, S. 242, 261), die zuletzt durch die Ver-
ordnung vom 5. November 2020 (GVOBl. M-V S. 1026) geändert 
worden ist, außer Kraft. 

Keine Änderungen. 

  

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 23. Mai 2021 außer 
Kraft. 

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 29. Mai 2021 außer Kraft. 

 


